
^Kommunale Doppik^ 

Außerplan
mäßige 

Abschreibungen 
Einleitung 
Vor der Erstellung eines Jahresab
schlusses ist eine Reihe von vorbe
reitenden Arbeiten zu leisten. Die
ser Beitrag greift einen Aspekt dabei 
heraus: Sofern nicht bereits wäh
rend des Haushaltsjahres gesche
hen, sollte im Rahmen der Jahresab
schlussarbeiten überprüft werden, ob 
außerplanmäßige Abschreibungen 
auf Vermögensgegenstände des An
lagevermögens vorzunehmen sind. 
Untrennbar mit der außerplanmäßi
gen Abschreibung verbunden ist die 
sogenannte Wertaufholung, auf die 
am Ende des Beitrags kurz einge
gangen wird. 
Planmäßige Abschreibungen 
Ein zentrales Element der Kommu
nalen Doppik ist die planmäßige Ab
schreibung der abnutzbaren Vermö
gensgegenstände des Anlagevermö
gens gemäß § 35 Abs. 1 GemHVO. 
Damit soll einerseits der planmäßi
ge Wertverzehr erfasst und anderer
seits eine periodengerechte Vertei
lung der ursprünglichen Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten er
reicht werden. 

Finanzanlagen. Grundstücke 
(es sei denn, sie werden ausgebeu
tet), anerkannte Kunstwerke sowie 
geleistete Anzahlungen und Anla
gen im Bau, die keiner Abnutzung 
durch Gebrauch unterliegen, sind 
nicht planmäßig abzuschreiben. 
Außerplanmäßige Abschreibun
gen 
Der Anwendungsbereich der außer
planmäßigen Abschreibungen ist 
weiter als der der planmäßigen Ab
schreibungen, denn er umfasst ge
mäß § 35 Abs. 4 GemHVO bei Vor
liegen einer voraussichtlich dauern
den Wertminderung sowohl abnutz
bare als auch nicht abnutzbare Ver
mögensgegenstände des Anlagever
mögens. Die Bestimmung, außer
planmäßige Abschreibungen bei Vor
liegen einer voraussichtlich dauern
den Wertminderung vorzunehmen, 
nennt sich „gemildertes Niederst-
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wertprinzip" und steht im Gegen
satz zum im Umlaufvermögen gel
tenden „strengen Niederstwertprinzip". 

Bei Überprüfung, ob eine außer
planmäßige Abschreibung vorzuneh
men ist, ist der Buchwert eines Ver
mögensgegenstands mit dem sog. bei
zulegenden Wert zu vergleichen. Ist 
dieser niedriger als der Buchwert 
und handelt es sich um eine voraus
sichtlich dauernde Wertminderung, 
ist auf den beizulegenden Wert 
außerplanmäßig abzuschreiben. 

Die Ermittlung des beizule
genden Werts ist gesetzlich nicht ge
regelt. Bei der Bewertung von Ver
mögensgegenständen ist grundsätz
lich von der Fortführung der Ver
waltungstätigkeit auszugehen (§ 33 
Abs. 1 Nr. 6 GemHVO). Daher sind 
bei der Bestimmung des beizulegen
den Wertes grundsätzlich die Ver
hältnisse am Beschaffungsmarkt (Käu
fersicht) entscheidend. Im Einzelnen 
können die folgenden Hilfswerte 
herangezogen werden: 
- Wiederbeschaffungszeitwert (Ver

mögensgegenstand gleichen Al
ters und Zustands), 

- Wiederbeschaffungsneuwert ab
züglich planmäßiger Abschrei
bungen (wenn der Wiederbeschaf
fungszeitwert nicht zu ermitteln 
ist), 

- Reproduktionswert (wenn kein 
Beschaffungsmarkt existiert), 

- Börsen- oder Marktpreis. 
Der beizulegende Wert muss auch 
die Nebenkosten und die Aufwen
dungen für die Herstellung der Be
triebsbereitschaft umfassen. 

Zur Bestimmung des beizule
genden Werts kann die Rechtspre
chung zur (steuerlichen) Teilwerter
mittlung herangezogen werden. 

Der Veräußerungswert ist im 
Anlagevermögen nur im Ausnahme
fall als Wertmaßstab von Bedeu
tung. Ein vorsichtig geschätzter Net
toverkaufspreis abzüglich Veräuße
rungskosten ist anzusetzen, wenn von 

der Verwaltungsfortführung ausnahms
weise nicht mehr auszugehen ist. 

Von einer dauerhaften Wert
minderung ist auszugehen, wenn der 
beizulegende Wert eines vergleich
baren Vermögensgegenstandes zum 
Bilanzstichtag mindestens für die 
halbe Restnutzungsdauer unter dem 
planmäßigen Restbuchwert des Ver
mögensgegenstandes liegt. 

Außerplanmäßige Abschrei
bungen sind auf einem Konto der 
Kontenart 539 zu verbuchen. Sie 
sind im Anhang zu erläutern (§ 35 
Abs. 6 GemHVO). 

Die Prüfung, ob außerplan
mäßige Abschreibungen vorzuneh
men sind, ist auch bei der Erstel
lung der Eröffnungsbilanz vorzuneh
men. Für immaterielle Vermögens-
gegenstände gilt § 2 Abs. 3, für Sach
anlagen § 3 Abs. 3, für Finanzanla
gen § 4 Abs. 3 der GemEBilBewVO. 
Wertaufholung 
Stellt sich in einem späteren Haus
haltsjahr heraus, dass der Grund für 
eine in Haushaltsvorjahren vorge
nommene außerplanmäßige Ab
schreibung nicht mehr besteht, ist 
der Betrag der eingetretenen Wert
erhöhung unter Berücksichtigung 
der planmäßigen Abschreibungen, 
die zwischenzeitlich vorzunehmen 
gewesen wären, zuzuschreiben (§ 35 
Abs. 4 Satz 2 GemHVO). Diese Re
gelung ist zwingend; eine Ausnahme 
hiervon gilt nach § 42 Abs. 3 GemH
VO nur für Betriebe gewerblicher Art. 

Dazu hat die Gemeinde grund
sätzlich zu jedem Bilanzstichtag zu 
prüfen, ob bei einem Vermögensge
genstand, der zuvor außerplanmä
ßig abgeschrieben wurde, eine für die 
Wertaufholung relevante Wertstei
gerung eingetreten ist. Die regelmä
ßige Prüfung kann bei solchen Ver
mögensgegenständen unterbleiben, 
die auch ohne Berücksichtigung der 
außerplanmäßigen Abschreibungen 
inzwischen infolge der planmäßi
gen Abschreibungen voll abgeschrie
ben wären. 

Die Wertaufholung wird als Zu-
schreibung ertragswirksam auf ei
nem gesonderten Konto der Kon
tenart 466 verbucht (Konto 4662). 
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